
Informationsstand: Mai/2024 

Informationen zur  

Empfängnisregelung

Rechtsgrundlage:

Einheitlicher Bewertungsmaßstab 

Fachliche Teilnahmevoraussetzungen:

 Leistungen im Rahmen der Empfängnisregelung können nur von folgenden Facharztgruppen 
ohne Genehmigung durchgeführt werden: 
o FÄ für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

 Folgende Facharztgruppen können eine Genehmigung erhalten: 
o FÄ für Allgemeinmedizin 
o FÄ für Innere und Allgemeinmedizin 
o Praktische Ärzte 
o Ärzte ohne Gebietsbezeichnung  
o FÄ für innere Medizin, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen  

 Bedingungen für die Genehmigung: 
o Nachweis, dass diese Leistung bereits vor dem 31.12.2002 abgerechnet wurde oder 
o Nachweis über eine mind. 1-jährige gynäkologische Weiterbildung 

Weitere Voraussetzungen (z. B. räumlich, technisch, apparativ):

keine 

Zusätzliche Hinweise:

rückwirkende Genehmigung nicht möglich 

Abrechnungsmöglichkeiten:

EBM-GNR 01821, 01822, 01828 (Abschnitt 1.7.5 - Empfängnisregelung) 

Antragstellung:

Die Antragstellung erfolgt formlos / schriftlich (auch als E-Mail oder Fax möglich)

Kontaktmöglichkeiten:

Fax:  0331 – 2309 529 

Mail:  qs@kvbb.de

Adresse: Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg 

GB 4 / Fachbereich Qualitätssicherung 

Pappelallee 5 

14469 Potsdam 

mailto:qs@kvbb.de

